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Z w e i t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020

(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020)
Vom 23. September 2020

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landeshaushaltsgesetz 2019/2020 vom 19. Dezember 
2018 (GVBl. S. 411), geändert durch Gesetz vom 27. März 
2020 (GVBl. S. 83), BS 63-38, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 1 Abs. 2 wird die Zahl „25 571 189 900“ durch die Zahl 
„26 944 412 500“ ersetzt.

2.	 In § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl „5 811 970 000“ durch die 
Zahl „8 626 500 000“ ersetzt.

3.	 § 2 a erhält folgende Fassung:

„§ 2 a 
Feststellung einer außergewöhnlichen 

Notsituation, Ausgleichsbetrag, Tilgung

(1) Es wird festgestellt, dass aufgrund der Corona-Pande-
mie und der mit ihr verbundenen Wirtschaftskrise eine 
außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikels 117 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a der Verfassung für Rheinland-
Pfalz besteht.

(2) Der Ausgleichsbetrag nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Aus-
führungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2018 (GVBl. 
S. 22), BS 63-2, wird auf 1 201 392 800 EUR festgesetzt.

(3) Soweit die Kredite nach Absatz 2 tatsächlich in An-
spruch genommen werden, sind sie ab dem Haushalts-

jahr 2024 zu tilgen. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Til-
gung 4 v. H. der in Anspruch genommenen Kredite. Die zu 
veranschlagende jährliche Tilgung ab dem Haushaltsjahr 
2025 beträgt bei positiver Konjunkturkomponente gemäß 
der Landesverordnung über das Verfahren zur Bestim-
mung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz vom 22. Januar 2014 (GVBl. S. 8), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 28. Februar 2018 (GVBl. 
S. 25), BS 63-2-1, 6 v. H., bei negativer Konjunkturkom-
ponente 4 v. H. der in Anspruch genommenen Kredite.“

4.	 Dem § 7 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO wird zu-
gelassen, dass zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Ver-
mögensgegenstände unentgeltlich oder gegen ermäßigtes 
Entgelt abgegeben werden können.“

5.	 Die Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben 
im Haushaltsjahr 2020, die Haushaltsübersicht über die im 
Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigun-
gen im Haushaltsjahr 2020 sowie der Vorbelastungen ab 
2021, die Finanzierungsübersicht 2020, der Kreditfinan-
zierungsplan 2020 sowie die Berechnung der strukturel-
len Nettokreditaufnahme und des zulässigen Saldos 2020 
erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung. Gleichzeitig wird der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2020 nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage 
beigefügten Nachtragshaushaltsplans geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Mainz, den 23. September 2020
Die Ministerpräsidentin

Malu Dreyer
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Gesamtplan

Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Haushaltsübersicht 

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

Einnahmen
Einzelplan

Einnahmen aus 
Steuern und 

steuerähnlichen 
Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Einnah-

men aus 
Schuldendienst 

und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-

nahme für 
Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenaufnah-
men, aus Zuwei-

sungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Summe            
Einnahmen

Personalausga-
ben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7

01 41.400 78.300 119.700 38.841.500

02 404.500 2.289.700 154.200 2.848.400 20.939.700

03 106.407.800 18.627.400 9.346.600 134.381.800 1.117.313.300

04 51.378.500 78.530.500 39.784.700 169.693.700 469.224.900

05 279.775.700 7.085.300 568.300 287.429.300 585.675.200

06 36.063.400 1.829.214.100 0 1.865.277.500 103.530.000

07 124.000 69.814.600 69.938.600 18.521.800

08 970.000 29.169.500 528.666.900 134.088.600 692.895.000 150.800.000

09 11.385.700 15.236.900 15.643.000 42.265.600 3.570.505.900

10 46.600 61.800 108.400 21.094.000

12 52.601.800 126.098.000 48.650.000 227.349.800

14 47.170.000 58.279.600 16.906.500 12.946.900 135.303.000 158.310.000

15 11.131.700 27.919.900 2.906.500 41.958.100 363.509.800

20 12.568.947.000 99.327.600 815.069.000 9.791.500.000 23.274.843.600 568.200.000

Summe 2020 12.617.087.000 736.137.800 3.535.598.900 10.055.588.800 26.944.412.500 7.186.466.100
Summe 2019 13.591.619.000 742.212.000 3.220.290.400 6.841.822.700 24.395.944.100 6.772.932.200
Vgl. z. 2019 -974.532.000 -6.074.200 315.308.500 3.213.766.100 2.548.468.400 413.533.900

- 6 -
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Gesamtplan

Haushaltsübersicht 

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausga-
ben für Investi-

tionen und 
Investitionsför-

derungsmaßnah-
men

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Summe            
Ausgaben

+Überschuss
-Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
8 9 10 11 12 13 14
6.763.700 8.601.200 5.059.100 122.600 59.388.100 -59.268.400

8.280.100 1.287.800 52.600 247.900 30.808.100 -27.959.700

117.437.900 172.039.400 110.514.000 7.814.800 1.525.119.400 -1.390.737.600

30.155.800 74.284.600 49.000 7.143.000 6.187.700 587.045.000 -417.351.300

228.832.500 16.543.900 3.518.800 3.320.300 837.890.700 -550.461.400

20.068.700 2.815.084.500 334.975.900 841.900 3.274.501.000 -1.409.223.500

21.674.200 360.947.600 1.435.000 514.000 212.500 403.305.100 -333.366.500

345.095.200 687.989.900 14.000.000 357.762.000 3.685.300 1.559.332.400 -866.437.400

21.239.500 1.107.407.300 89.191.600 18.867.600 4.807.211.900 -4.764.946.300

688.500 596.900 52.500 93.900 22.525.800 -22.417.400

20.859.200 459.474.000 18.924.600 77.014.000 8.301.200 584.573.000 -357.223.200

29.800.800 155.255.300 12.355.500 105.584.600 7.983.900 469.290.100 -333.987.100

44.194.800 808.279.400 779.700 59.193.100 7.456.600 1.283.413.400 -1.241.455.300

6.803.267.900 3.167.066.400 961.474.200 0 11.500.008.500 11.774.835.100

7.698.358.800 9.834.858.200 47.543.800 2.112.049.400 65.136.200 26.944.412.500 0
8.030.931.100 8.130.986.800 52.342.300 1.190.888.000 217.863.700 24.395.944.100 0
-332.572.300 1.703.871.400 -4.798.500 921.161.400 -152.727.500 2.548.468.400 0

- 7 -
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Gesamtplan

Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Haushaltsübersicht 

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

Einnahmen
Einzelplan

Einnahmen aus 
Steuern und 

steuerähnlichen 
Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Einnah-

men aus 
Schuldendienst 

und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-

nahme für 
Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenaufnah-
men, aus Zuwei-

sungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Summe            
Einnahmen

Personalausga-
ben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7

03 0 0 0 0 0

06 0 520.000.000 0 520.000.000 150.000

07 0 14.792.600 14.792.600 0

08 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 15.000.000

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

20 -2.073.300.000 0 47.200.000 2.864.530.000 838.430.000 0

Summe 2020 -2.073.300.000 0 581.992.600 2.864.530.000 1.373.222.600 15.150.000

- 8 -
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Gesamtplan

Haushaltsübersicht 

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausga-
ben für Investi-

tionen und 
Investitionsför-

derungsmaßnah-
men

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Summe            
Ausgaben

+Überschuss
-Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
8 9 10 11 12 13 14
1.607.000 12.408.300 164.900 0 14.180.200 -14.180.200

3.250.000 690.386.000 168.714.000 0 862.500.000 -342.500.000

0 45.106.100 0 0 0 45.106.100 -30.313.500

0 50.000.000 0 50.000.000 0 100.000.000 -100.000.000

0 0 10.000.000 0 25.000.000 -25.000.000

0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 -1.000.000

0 14.000.000 0 0 0 14.000.000 -14.000.000

-470.088.500 242.474.800 539.050.000 0 311.436.300 526.993.700

-465.231.500 1.055.375.200 0 767.928.900 0 1.373.222.600 0

- 9 -
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9
Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2020

Finanzierungsübersicht 2020

Betrag
für

2019
EUR

Betrag
für

2020
EUR

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen 24.395.944.100 26.944.412.500

abzüglich

1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 6.361.600.000 9.626.500.000

1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 0 50.000.000

1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen 67.863.700 65.136.200

Einnahmen im Finanzierungssaldo 17.966.480.400 17.202.776.300

2. Ausgaben 24.395.944.100 26.944.412.500

abzüglich

2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 6.452.050.000 6.173.500.000

2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 150.000.000 0

2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen 67.863.700 65.136.200

Ausgaben im Finanzierungssaldo 17.726.030.400 20.705.776.300

3. Finanzierungssaldo 240.450.000 -3.503.000.000

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 6.361.600.000 9.626.500.000

4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 6.452.050.000 6.173.500.000

Saldo -90.450.000 3.453.000.000

5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Saldo

6. Rücklagenbewegung

6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 0 50.000.000

6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 150.000.000 0

Saldo -150.000.000 50.000.000

7. Verrechnungsbewegung

7.1 einnahmeseitige Verrechnungen 67.863.700 65.136.200

7.2 ausgabeseitige Verrechnungen 67.863.700 65.136.200

Saldo 0 0

8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) (-240.450.000) (3.503.000.000)

- 12 -
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10
Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2020

Kreditfinanzierungsplan 2020

Betrag
für

2019
EUR

Betrag
für

2020
EUR

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt 5.361.600.000 8.626.500.000

1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung
von Krediten

1.000.000.000 1.000.000.000

1.3 Summe Einnahmen 6.361.600.000 9.626.500.000

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln 5.452.050.000 5.173.500.000

2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig
gekündigter Darlehen

1.000.000.000 1.000.000.000

2.3 Summe Ausgaben 6.452.050.000 6.173.500.000

3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt -90.450.000 3.453.000.000

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten vom Bund

5. Ausgaben zur Schuldentilgung 40.008.000 40.008.000

6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich -40.008.000 -40.008.000

Einnahmen aus Krediten insgesamt

7. Kredite vom Kreditmarkt 6.361.600.000 9.626.500.000

8. Kredite im öffentlichen Bereich

9. Summe 6.361.600.000 9.626.500.000

- 13 -
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Zulässiger Saldo  
gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Ansatz
1. NHH
2020

Verän-
derung

Ansatz
2. NHH
2020

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2) -47 0 -47

Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31) 80 0 80
./. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86) 127 0 127

+ -20 -2.185 -2.205

Kassensteuereinnahmen 15.326 -2.026 13.299
./. strukturelle Steuereinnahmen 15.345 159 15.504

+ -572 -629 -1.201

Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2 0 0 0
./. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1 572 629 1.201

+ 0 0 0

= -638 -2.815 -3.453

Strukturelle Nettokreditaufnahme  
gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-) 638 +2.815 3.453

davon gemäß Haushaltsplan 638 +2.815 3.453
davon durch juristische Personen im Sinne von § 1  Abs 1 Satz 2 0 +0 0

+ zulässiger Saldo -638 -2.815 -3.453

= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-) 0 +0 0

Konjunkturkomponente (§ 3)

Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)

Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)

Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-) )

Gesamtplan
- 14 -
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Anlage

Hinweis

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezem-
ber 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. November 2019 (GVBl. S. 333), BS 63-1, 
wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haus-
haltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des 
Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Minis-
terium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1 
Errichtung des Sondervermögens

Es wird ein Sondervermögen des Landes „Nachhaltige Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie“ errichtet.

§ 2 
Zweck und Mittelverwendung  

des Sondervermögens

(1) Das Sondervermögen dient der Finanzierung der Bewälti-
gung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie in 
Rheinland-Pfalz.

(2) Dazu werden dem Sondervermögen Landesmittel zuge-
führt zur
1.	 Beseitigung von Engpässen bei der Breitbandkapazität 

und zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastrukturen 
bis zu einem Betrag von 122 300 000 EUR,

2.	 Kofinanzierung des „Zukunftsprogramms Krankenhäu-
ser“ des Bundes bis zu einem Betrag von 65 000 000 EUR,

3.	 Pandemievorsorge im Gesundheitswesen bis zu einem Be-
trag von 160 000 000 EUR,

4.	 Stabilisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft bis zu 
einem Betrag von 250 000 000 EUR,

5.	 Kofinanzierung der bundesseitigen Unterstützung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bis zu einem 
Betrag von 75 000 000 EUR,

6.	 Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten von 
Lehrkräften im regulären Schulbetrieb bis zu einem Be-
trag von 25 000 000 EUR,

7.	 konjunkturellen Belebung und Minderung der pandemie-
bedingten Belastungen der Unternehmen im Erneuerbare- 
Energien- und Umweltbereich bis zu einem Betrag von 
50 000 000 EUR,

8.	 Stärkung der Universitätsmedizin bis zu einem Betrag 
von 45 000 000 EUR,

9.	 Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen bis zu 
einem Betrag von 50 000 000 EUR sowie

10.	Kofinanzierung zum pauschalen Ausgleich des Bundes für 
Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden bis zu 
einem Betrag von 253 000 000 EUR.

(3) Dem Sondervermögen sollen auch Mittel des Bundes oder 
weiterer Dritter, die diese dem Land zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie und deren Folgen für die in Absatz 2 be-
stimmten Zwecke in bestimmter Höhe gewähren, zugeführt 
werden. Diese Mittel werden in der bestimmten Höhe und 
unter Beachtung der Vorgaben des Bundes oder des weiteren 
Dritten zusätzlich zu den Beträgen nach Absatz 2 für die dort 
bestimmten Zwecke verausgabt.

(4) Die Mittel des Sondervermögens dürfen nur für die in Ab-
satz 2 bestimmten Zwecke verwendet werden.

§ 3 
Stellung im Rechtsverkehr

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig.

§ 4 
Verwaltung des Sondervermögens

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium 
verwaltet das Sondervermögen. Es kann Verwaltungsbefug-
nisse auf andere Ministerien übertragen, soweit deren Ge-
schäftsbereiche berührt werden.

(2) Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des 
Landes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu 
halten. Für die Zahlungsverpflichtungen, die sich aus der Fi-
nanzierung des Sondervermögens ergeben, haftet das Land.

(3) Die Kosten für die Verwaltung des Sondervermögens trägt 
das Land.

§ 5 
Finanzierung des Sondervermögens

(1) Die Finanzierung des Sondervermögens erfolgt durch Zu-
führung von Mitteln in Höhe von 1 095 300 000 EUR aus 
dem Landeshaushalt sowie aus sonstigen, zweckgebundenen 
Mitteln des Bundes und gegebenenfalls weiterer Dritter. Die 
Aufnahme von Krediten durch das Sondervermögen ist aus-
geschlossen.

(2) Die Liquidität des Sondervermögens wird durch das Land 
sichergestellt. Dem Sondervermögen zur Verfügung gestellte 
Beträge verbleiben bis zur Auszahlung unverzinslich im Kas-
senbereich des Landes und werden bedarfsgerecht über das 
Sondervermögen ausgezahlt.

§ 6 
Bewirtschaftung der Mittel und Berichtspflicht

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium 
erstellt für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan, der alle 
im Jahr zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu 
leistenden Ausgaben enthält. Der Wirtschaftsplan ist in Ein-
nahmen und Ausgaben auszugleichen.

(2) Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan des Landes in 
dem jeweiligen Haushaltsjahr als Anlage zum Einzelplan 20 
„Allgemeine Finanzen“ beizufügen.

(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium 
kann mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtages Überschreitungen der in § 2 Abs. 2 genannten 
Beträge in dem Umfang zulassen, in dem andere Ermächti-
gungen des § 2 Abs. 2 nicht in Anspruch genommen werden.

(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministe-
rium unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtages ab dem Jahr 2021 zeitnah über die Mittelabflüsse 
aus dem Sondervermögen zum Ende eines jeden Kalender-
vierteljahres.

L a n d e s g e s e t z
über die Errichtung eines Sondervermögens

„Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie“
(Corona-Sondervermögensgesetz)

Vom 23. September 2020
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§ 7 
Rechnungslegung

Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium 
stellt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die Jahresrech-
nung für das Sondervermögen auf und fügt sie den Übersich-
ten zur Haushaltsrechnung des Landes bei.

§ 8 
Befristung und Auflösung

(1) Maßnahmen müssen bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 bewilligt oder rechtsverbindlich begründet werden. 
Ausgaben aus dem Sondervermögen dürfen längstens bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2023 geleistet werden.

(2) Das Sondervermögen ist nach Erfüllung seiner gesetzli-
chen Aufgaben aufzulösen. Es gilt spätestens mit Ablauf des 

31. Dezember 2023 als aufgelöst. Ein zum Zeitpunkt der Auf-
lösung vorhandener Bestand fließt dem Landeshaushalt zu. 
Dieser ist zur Tilgung von Krediten einzusetzen, die aufgrund 
der durch die Corona-Pandemie entstandenen außergewöhn-
lichen Notsituation im Sinne des Artikels 117 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 Buchst. a der Verfassung für Rheinland-Pfalz aufgenom-
men wurden, soweit daraus nicht noch zweckgebunden zur 
Verfügung gestellte Mittel des Bundes oder von Dritten ihrem 
Verwendungszweck zugeführt werden müssen oder diese zu 
erstatten sind.

§ 9 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Mainz, den 23. September 2020
Die Ministerpräsidentin

Malu Dreyer
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E r s t e  L a n d e s v e r o r d n u n g
zur Änderung der Landesverordnung 

über die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
Vom 10. September 2020

Mainz, den 10. September 2020
Der Minister der Justiz

Mertin

Aufgrund des § 152 Abs. 2 Satz 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 
(BGBl. I S. 1648), in Verbindung mit § 1 der Landesverord-
nung zur Übertragung der Ermächtigung nach § 152 Abs. 2 
des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 30. Mai 1975 (GVBl. 
S. 214, BS 311-3) wird verordnet:

Artikel 1

Die Landesverordnung über die Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft vom 19. Juni 2013 (GVBl. S. 263, BS 311-1) 
wird wie folgt geändert:

Die Anlage wird wie folgt geändert:

1.	 In Nummer 6 wird der Punkt gestrichen.

2.	 Folgende Nummer 7 wird angefügt:
„7.	bei den Finanzämtern:

Tarifbeschäftigte, soweit ihnen als Angehörige der Steu-
erfahndung Polizeivollzugsaufgaben im Rahmen der 
Beweiserhebung, der Beweissicherung oder der Aus-
wertung von Papieren, elektronischen Speichermedien 
oder Telekommunikationsüberwachungen übertragen 
worden sind, sofern sie seit mindestens zwei Jahren als 
Tarifbeschäftigte in einer Beamtinnen oder Beamten 
zum dritten Einstiegsamt vergleichbaren Entgeltgruppe 
tätig sind.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.
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Aufgrund
des § 88 Abs. 2 des Landeswahlgesetzes in der Fassung vom 
24. November 2004 (GVBl. S. 519), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Juni (GVBl. S. 240), BS 1110-1, und

des § 76 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung vom  
31. Januar 1994 (GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 297), BS 2021-1,
wird verordnet:

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Grundsatz

Für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwah-
len und der Bürgerentscheide, die gleichzeitig mit der Land-
tagswahl am 14. März 2021 stattfinden, gelten 
1.	 das Kommunalwahlgesetz (KWG) in der Fassung vom 31. Ja-

nuar 1994 (GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 297), BS 2021-1, 

2.	 die Kommunalwahlordnung (KWO) vom 11. Oktober 
1983 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 31. August 2018 (GVBl. S. 309), BS 2021-1-1, und

3.	 die Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Ja-
nuar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 297), BS 2020-1,

soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas 
anderes ergibt.

§ 2 
Sonderstimmbezirke

Die Bildung von Sonderstimmbezirken (§ 9 KWO, § 85 
Abs. 1 in Verbindung mit § 9 KWO) entfällt.

Teil 2 
Gleichzeitige Durchführung von Kommunalwahlen  

mit der Landtagswahl am 14. März 2021

§ 3 
Wahlorgane

Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 2 des Landeswahlgesetzes 
(LWahlG) in der Fassung vom 24. November 2004 (GVBl. 
S.  519), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 
(GVBl. S. 240), BS 1110-1, ist in Gemeinden, die nur einen 
Stimmbezirk bilden, im Falle des § 59 Abs. 2 KWG Wahlvor-
steherin oder Wahlvorsteher für die Landtagswahl die oder 
der Erste Beigeordnete, sofern sich diese oder dieser nicht 
ebenfalls für eine gleichzeitig stattfindende Kommunalwahl 
gemäß § 59 Abs. 1 KWG bewirbt, anderenfalls die weiteren 
Beigeordneten in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefugnis.

§ 4 
Wählerverzeichnis und sonstige Wahlunterlagen

(1) Das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen kann 
mit dem Wählerverzeichnis für die Landtagswahl in der Wei-

se verbunden werden (verbundenes Wählerverzeichnis), dass 
die nach § 11 Abs. 2 Satz 3 der Landeswahlordnung (LWO) 
vom 6. Juni 1990 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 24. Juni 2020 (GVBl. S. 309), BS 1110-1-1, 
notwendigen Spalten um die nach § 10 Abs. 3 Satz 3 KWO 
erforderlichen Spalten ergänzt werden. Ist eine Person, die 
zur Landtagswahl stimmberechtigt ist, zu Kommunalwahlen 
nicht wahlberechtigt, so ist in der Spalte für den Stimmab-
gabevermerk, die für die betreffende Kommunalwahl be-
stimmt ist, der Sperrvermerk „Nicht wahlberechtigt“ oder 
„N“ einzutragen. Ist eine Person, die zu Kommunalwahlen 
wahlberechtigt ist, zur Landtagswahl nicht stimmberechtigt, 
so ist in der Spalte für den Stimmabgabevermerk, die für die 
Landtagswahl bestimmt ist, der Sperrvermerk „Nicht stimm-
berechtigt“ oder „N“ einzutragen.

(2) Abweichend von § 11 Abs. 1 Nr. 1 KWO ist für den Stich-
tag der Eintragung der Stimm- und Wahlberechtigten in das 
Wählerverzeichnis § 12 Abs. 1 LWO anzuwenden. 

(3) Für die Stimmberechtigten mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die zu Kommunalwahlen und zur Landtagswahl stimm- 
und wahlberechtigt sind, ist die Wahlbenachrichtigung nach 
§ 12 KWO mit der Wahlbenachrichtigung nach § 13 LWO 
zu verbinden. Auf die Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
ist ein Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Ertei-
lung der Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen für die Land-
tagswahl und für die Kommunalwahlen aufzudrucken. § 13 
Abs. 4 LWO gilt für gleichzeitig mit der Landtagswahl statt-
findende Kommunalwahlen entsprechend.

(4) Wahlberechtigte, die nur zu den Kommunalwahlen wahl-
berechtigt sind, erhalten eine Wahlbenachrichtigung gemäß 
§ 12 KWO nach dem Muster der Anlage 2 KWO.

(5) Abweichend von § 89 KWO gilt für die Sicherung der 
Wahlunterlagen § 90 LWO entsprechend. Wahlbenachrich-
tigungen für die Kommunalwahlen mit etwaiger Stichwahl 
sind den Wählerinnen und Wählern zurückzugeben. Die ein-
genommenen Wahlbenachrichtigungen sind unverzüglich zu 
vernichten.

§ 5 
Wahlschein, Wahlscheinverzeichnis

(1) Für die Landtagswahl und für die Kommunalwahlen wer-
den getrennte Wahlscheine erteilt, die sich farblich unter-
scheiden müssen. Der Wahlschein für die Kommunalwahlen 
soll von gelber Farbe sein; er erhält dieselbe Wahlscheinnum-
mer wie der Wahlschein der Landtagswahl. Im Wahlschein 
nach Anlage 5 KWO erhält der Merksatz, der mit den Worten 
„Zur Beachtung!“ überschrieben ist, folgende Fassung: „Den 
mit Datum und Unterschrift versehenen Wahlschein für die 
Kommunalwahl nicht in den gelben Stimmzettelumschlag 
für die Kommunalwahl, sondern zusammen mit dem gelben 
Stimmzettelumschlag für die Kommunalwahl in den roten 
Umschlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Kommunal-
wahl“ stecken!“ Im Falle des Satzes 3 kann anstelle des Wortes 
„Kommunalwahl“ auch die konkrete Bezeichnung der Wahl 
aufgedruckt werden; finden in einem Wahlgebiet gleichzei-

L a n d e s v e r o r d n u n g
über die gleichzeitige Durchführung

von Kommunalwahlen und Bürgerentscheiden mit der Landtagswahl
am 14. März 2021

Vom 14. September 2020
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tig mehrere Kommunalwahlen statt, sollen statt des Wortes 
„Kommunalwahl“ das Wort „Kommunalwahlen“ oder die 
konkreten Bezeichnungen der Wahlen verwendet werden. 

(2) Über die erteilten Wahlscheine für die Landtagswahl und 
für die Kommunalwahlen kann ein gemeinsames Wahlschein-
verzeichnis geführt werden.

§ 6 
Briefwahl

(1) Abweichend von § 19 Abs. 5 Satz 4 bis 7 KWO ist für die 
Aushändigung der Wahlscheine und der Briefwahlunterlagen 
§ 22 Abs. 5 Satz 3 bis 6 LWO anzuwenden.

(2) Abweichend von § 34 Abs. 2 Satz 1 und § 75 Abs. 2 Satz 2 
KWO sind die Stimmzettelumschläge für die Kommunalwah-
len von gelber Farbe und mit dem Aufdruck „Stimmzettel-
umschlag für die Kommunalwahl“ zu versehen; § 5 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt auch für die anschließend 
stattfindenden Stichwahlen von Ortsvorstehern, Bürgermeis-
tern und Landräten.

(3) In Anlage 20 KWO werden unter das Wort „Wahlbrief“ 
die Worte „für die Kommunalwahl“ gesetzt; § 5 Abs. 1 Satz 4 
gilt entsprechend. Die von § 33 Abs. 1 KWO abweichende 
Farbe der Stimmzettel für die Mehrheitswahl bestimmt die 
Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch für die anschließend stattfindenden Stich-
wahlen von Ortsvorstehern, Bürgermeistern und Landräten.

(4) Das Merkblatt für die Briefwahl nach Anlage 6 KWO wird 
wie folgt geändert:
1.	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Merkblatt für die Briefwahl  
für die Kommunalwahl am 14. März 2021“.

2.	 Der „Wegweiser für die Briefwahl“ wird wie folgt geän-
dert:
a)	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:
		 „Wegweiser für die Briefwahl  

für die Kommunalwahl am 14. März 2021“.
b)	 Die Erläuterung zu Abbildung 4 erhält folgende Fas-

sung:
		 „Gelben Stimmzettelumschlag für die Kommunalwahl 

zusammen mit dem gelben Wahlschein für die Kom-
munalwahl in den roten Wahlbriefumschlag für die 
Kommunalwahl stecken.“

c)	 Fußnote 1 erhält folgende Fassung:
„1)	 Gilt für Mehrfarbendruck, Farbe des Stimmzettels 

in Bild 1: gelb; Farbe der Stimmzettel in Bild 2: 
gelb, grün, rosa; Farbe des Stimmzettelumschlags 
in Bild 2 und 4: gelb; Farbe des Umschlags mit dem 
Aufdruck „Wahlbrief für die Kommunalwahl“ in 
Bild 4 und 5: rot.“

3.	 Im Übrigen werden folgende Bezeichnungen ersetzt:
a)	 „der Wahlschein“ durch „der Wahlschein für die Kom-

munalwahlen“ und
b)	 „der blaue Stimmzettelumschlag“ durch „der gelbe 

Stimmzettelumschlag“.
Für Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 Buchst. a gilt § 5 Abs. 1 Satz 4 ent-
sprechend.

§ 7 
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen (§ 12 Satz 4 

KWG, § 13 Abs. 1 KWO) soll mit der Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Land-
tagswahl (§ 6 Abs. 2 LWahlG, § 14 LWO) verbunden werden; 
insoweit sind die Bestimmungen des § 12 Satz 5 und 6 KWG 
und des § 13 Abs. 2 KWO nicht anwendbar. In der Bekannt-
machung ist darauf hinzuweisen, dass die Kommunalwahlen 
und die Landtagswahl gleichzeitig stattfinden und dass Wäh-
lerinnen und Wähler, die bei den Kommunalwahlen und bei 
der Landtagswahl durch Briefwahl wählen, zwei Wahlbriefe 
absenden müssen.

(2) Die Wahlbekanntmachung für die Kommunalwahlen 
(§ 42 Abs. 1 KWO) soll mit der Wahlbekanntmachung für 
die Landtagswahl (§ 43 Abs. 1 LWO) verbunden werden; in-
soweit sind die Bestimmungen des § 42 Abs. 2 KWO nicht an-
wendbar. In der Wahlbekanntmachung ist zusätzlich darauf 
hinzuweisen, wie sich die Stimmzettel für die verschiedenen 
Wahlen durch die Farbe des Papiers und durch den Aufdruck 
unterscheiden.

§ 8 
Wahlraum, Wahlurne

Die Kommunalwahlen sollen in demselben Wahlraum statt-
finden wie die Landtagswahl. Für die Kommunalwahlen soll 
mindestens eine gesonderte Wahlurne verwendet werden.

§ 9 
Ermittlung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk

Bei der Ermittlung der Wahlergebnisse für die gleichzei-
tig stattfindenden Wahlen hat § 56 LWO Vorrang vor § 51 
Abs. 3 und § 77 Abs. 1 KWO.

§ 10 
Durchführung der Briefwahl

Ist der Briefwahlvorstand für die Landtagswahl mit dem Brief-
wahlvorstand für die Kommunalwahlen verbunden, so gelten 
§ 8 Satz 2 und § 9 entsprechend.

Teil 3 
Gleichzeitige Durchführung von Bürgerentscheiden  

mit der Landtagswahl am 14. März 2021

§ 11 
Stimmberechtigtenverzeichnis und  
sonstige Abstimmungsunterlagen

(1)	Das Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerent-
scheid kann mit dem Wählerverzeichnis für die Landtagswahl 
in der Weise verbunden werden, dass die nach § 11 Abs. 2 
Satz 3 LWO notwendigen Spalten um die nach § 85 Abs. 1 
in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 3 KWO erforderlichen 
Spalten ergänzt werden. Ist eine Person, die zur Landtagswahl 
stimmberechtigt ist, zum Bürgerentscheid nicht stimmbe-
rechtigt, so ist in der Spalte für den Stimmabgabevermerk, die 
für den betreffenden Bürgerentscheid bestimmt ist, der Sperr-
vermerk „Nicht stimmberechtigt“ oder „N“ einzutragen. 

(2)	Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 
Abs. 1 Nr. 1 KWO ist für den Stichtag der Eintragung der 
Stimmberechtigten in das Stimmberechtigtenverzeichnis § 12 
Abs. 1 LWO anzuwenden.

(3)	Stimmberechtigte deutsche Staatsangehörige sowie stimm-
berechtigte Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
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Europäischen Union erhalten eine Abstimmungsbenachrich-
tigung nach § 85 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 12 KWO 
nach dem entsprechenden Muster der Anlage 2 KWO. 

(4)	Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 89 
KWO gilt für die Sicherung der Abstimmungsunterlagen § 90 
LWO entsprechend.

§ 12 
Abstimmungsschein,  

Abstimmungsscheinverzeichnis

(1)	Für den Bürgerentscheid wird ein getrennter Abstim-
mungsschein erteilt, der sich farblich von dem Wahlschein 
für die Landtagswahl unterscheiden muss. Der Abstimmungs-
schein soll von grüner Farbe sein; er erhält dieselbe Wahl-
scheinnummer wie der Wahlschein der Landtagswahl. Im Ab-
stimmungsschein für den Bürgerentscheid nach § 85 Abs. 3 
in Verbindung mit der Anlage 5 KWO erhält der Merksatz, 
der mit den Worten „Zur Beachtung!“ überschrieben ist, fol-
gende Fassung: „Den mit Datum und Unterschrift versehe-
nen Abstimmungsschein für den Bürgerentscheid nicht in den 
grünen Abstimmungsumschlag, sondern zusammen mit dem 
grünen Abstimmungsumschlag in den hellgrünen Umschlag 
mit dem Aufdruck „Abstimmungsbriefumschlag für den Bür-
gerentscheid“ stecken!“ Im Falle des Satzes 3 kann anstelle des 
Wortes „Bürgerentscheid“ auch die konkrete Bezeichnung des 
Bürgerentscheids aufgedruckt werden; finden in einem Wahl-
gebiet gleichzeitig mehrere Bürgerentscheide statt, sollen statt 
des Wortes „Bürgerentscheid“ das Wort „Bürgerentscheide“ 
oder die konkreten Bezeichnungen der Bürgerentscheide ver-
wendet werden. 

(2)	Über die erteilten Abstimmungsscheine für den Bürgerent-
scheid sowie über die erteilten Wahlscheine für die Landtags-
wahl kann ein gemeinsames Verzeichnis geführt werden.

§ 13 
Briefabstimmung

(1)	Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 
Abs. 5 Satz 4 bis 7 KWO ist für die Aushändigung der Ab-
stimmungsscheine und der Briefabstimmungsunterlagen § 22 
Abs. 5 Satz 3 bis 6 LWO anzuwenden.

(2)	Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 
Abs. 2 Satz 1 und § 75 Abs. 2 Satz 2 KWO sind die Abstim-
mungsumschläge von grüner Farbe und mit dem Aufdruck 
„Abstimmungsumschlag für den Bürgerentscheid“ zu verse-
hen. § 12 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3)	Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 35 
KWO sind die Abstimmungsbriefumschläge für den Bürger-
entscheid hellgrün.

(4)	Das Merkblatt für die Briefabstimmung beim Bürgerent-
scheid nach § 85 Abs. 3 in Verbindung mit Anlage 6 KWO 
wird wie folgt geändert:
1.	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Merkblatt für die Briefabstimmung  
für den Bürgerentscheid am 14. März 2021“.

2.	 Im „Wegweiser für die Briefabstimmung“ erhält die Erläu-
terung zu Abbildung 4 folgende Fassung:

	 „Den Abstimmungsschein für den Bürgerentscheid und 
den verschlossenen grünen Abstimmungsumschlag in den 
hellgrünen Abstimmungsbriefumschlag stecken.“

3.	 Im Übrigen werden folgende Bezeichnungen ersetzt:

a)	 „der blaue Abstimmungsumschlag“ durch „der grüne 
Abstimmungsumschlag“ und

b)	 „der rote Abstimmungsbriefumschlag“ durch „der hell-
grüne Abstimmungsbriefumschlag“.

§ 14 
Bekanntmachungen

(1)	Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerentscheid (§ 67 
in Verbindung mit § 58 in Verbindung mit § 12 Satz 4 KWG, 
§ 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KWO) soll mit der 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis für die Landtagswahl (§ 6 Abs. 2 LWahlG, § 14 
LWO) verbunden werden; insoweit sind die Bestimmungen 
des § 67 in Verbindung mit § 58 in Verbindung mit § 12 Satz 5 
und 6 KWG und des § 83 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 
KWO nicht anwendbar. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass der Bürgerentscheid und die Landtagswahl 
gleichzeitig stattfinden und dass die Wählerinnen und Wäh-
ler, die bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen und bei 
dem Bürgerentscheid durch Briefabstimmung abstimmen, ei-
nen Wahlbrief für die Landtagswahl und einen Abstimmungs-
brief für den Bürgerentscheid absenden müssen. 

(2)	Die Abstimmungsbekanntmachung zum Bürgerentscheid 
(§ 85 Abs. 6 KWO, Anlage 32 KWO) soll mit der Wahlbe-
kanntmachung für die Landtagswahl (§ 43 Abs. 1 LWO) ver-
bunden werden. In der Bekanntmachung ist zusätzlich darauf 
hinzuweisen, wie sich die Stimmzettel für die Landtagswahl 
und den Bürgerentscheid durch die Farbe des Papiers und 
durch den Aufdruck unterscheiden.

§ 15 
Abstimmungsraum, Abstimmungsurne

Der Bürgerentscheid soll in demselben Raum stattfinden wie 
die Landtagswahl. Für den Bürgerentscheid müssen gesonder-
te Abstimmungsurnen verwendet werden.

§ 16 
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses  

im Stimmbezirk

Die Ermittlung der Wahlergebnisse der Landtagswahl nach 
§ 56 LWO hat Vorrang vor der Ermittlung des Abstimmungs-
ergebnisses des Bürgerentscheids nach § 87 Abs. 1 und 2 KWO.

§ 17 
Durchführung der Briefabstimmung

Ist der Briefwahlvorstand für die Landtagswahl mit dem Brief-
abstimmungsvorstand für die Bürgerentscheide verbunden, so 
gelten § 15 Satz 2 und § 16 entsprechend.

Teil 4 
Weitere Bestimmungen für die gleichzeitige  
Durchführung von Kommunalwahlen und  
Bürgerentscheiden mit der Landtagswahl  

am 14. März 2021

§ 18 
Grundsatz 

Sofern in einer Gemeinde gleichzeitig Kommunalwahlen und 
Bürgerentscheide mit der Landtagswahl stattfinden, gelten die 
Bestimmungen der Teile 2 und 3 entsprechend, soweit sich 



458		  Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 29. September 2020	 Nr.�35

aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas anderes 
ergibt. 

§ 19 
Stimmberechtigtenverzeichnis und  

verbundenes Wählerverzeichnis

Das Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerentscheid 
kann mit dem verbundenen Wählerverzeichnis nach § 4 
Abs.  1 in der Weise verbunden werden, dass die nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 notwendigen Spalten um die nach § 85 Abs. 1 
in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 3 KWO erforderlichen 
Spalten ergänzt werden. 

§ 20 
Abstimmungsschein und gemeinsames Verzeichnis 

über Wahlscheine und Abstimmungsscheine

(1)	Der getrennte Abstimmungsschein für den Bürgerent-
scheid (§ 12 Abs. 1) muss sich zusätzlich farblich von den 
Wahlscheinen für Kommunalwahlen unterscheiden.  

(2)	Über die erteilten Abstimmungsscheine für den Bürger-
entscheid sowie über die erteilten Wahlscheine für die Land-
tagswahl und die Kommunalwahlen kann ein gemeinsames 
Verzeichnis geführt werden. 

§ 21  
Bekanntmachungen über Wahlen  

und Bürgerentscheide 

(1)	Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerentscheid (§ 67 
in Verbindung mit § 58 in Verbindung mit § 12 Satz 4 KWG, 
§ 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KWO) soll mit 
der Bekanntmachung nach § 7 Abs. 1 verbunden werden; 
insoweit sind die Bestimmungen des § 67 in Verbindung mit 
§ 12 Satz 5 und 6 KWG und des § 83 in Verbindung mit § 13 
Abs. 2 KWO nicht anwendbar. In der Bekanntmachung ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Kommunalwahlen, die Bürgerent-
scheide und die Landtagswahl gleichzeitig stattfinden und dass 

die Wählerinnen und Wähler, die bei der Landtagswahl und 
den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen und bei den 
Bürgerentscheiden durch Briefabstimmung abstimmen, zwei 
Wahlbriefe und einen Abstimmungsbrief absenden müssen. 

(2)	Die Abstimmungsbekanntmachung zum Bürgerentscheid 
(§ 85 Abs. 6 KWO, Anlage 32 KWO) soll mit der Wahlbe-
kanntmachung nach § 7 Abs. 2 verbunden werden. In der 
Bekanntmachung nach Satz 1 ist zusätzlich darauf hinzuwei-
sen, wie sich die Stimmzettel für die Kommunalwahlen, die 
Landtagswahl und die Bürgerentscheide durch die Farbe des 
Papiers und durch den Aufdruck unterscheiden.

§ 22  
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses  

im Stimmbezirk 

Die Ermittlung der Wahlergebnisse in der Reihenfolge nach 
§ 56 LWO, § 51 Abs. 3 und § 77 Abs. 1 KWO hat Vorrang 
vor der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nach § 87 
Abs. 1 und 2 KWO. 

Teil 5  
Schlussbestimmungen

§ 23 
Muster

Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter stellt den 
Gemeindeverwaltungen Muster zur Verfügung für die:
1.	 verbundene Wahlbenachrichtigung und für den gemeinsa-

men Wahlscheinantrag nach § 4 Abs. 3,
2.	 Bekanntmachungen nach § 7 Abs. 1 und 2, 
3.	 Bekanntmachungen nach § 14 Abs. 1 und 2 und 
4.	 Bekanntmachungen nach § 21 Abs. 1 und 2.

§ 24 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Mainz, den 14. September 2020
Der Minister des Innern und für Sport 

Roger Lewentz



Nr.	35	 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 29. September 2020� 459

Mainz, den 18. September 2020
Die Ministerin für Soziales, Arbeit,

Gesundheit und Demografie
Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 
der Landesverordnung zur Durchführung des Infektions-
schutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. 
S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

Artikel 1

Die Elfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
vom 11. September 2020 (GVBl. S. 430) wird wie folgt ge-
ändert:

1.	 In § 2 Abs. 8 Satz 2 wird die Angabe „10 v. H.“ durch die 
Angabe „20 v. H.“ ersetzt.

2.	 In § 10 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 wird nach den Worten „In 
den nicht von Satz 1“ die Angabe „und 2“ eingefügt.

3.	 § 14 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„Beim theoretischen Unterricht und der theoretischen 
Prüfung kann auf die Einhaltung des Mindestabstands 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 verzichtet werden, sofern alle an-
wesenden Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. September 2020 in Kraft.

E r s t e  L a n d e s v e r o r d n u n g
zur Änderung der Elften Corona-Bekämpfungsverordnung 

Rheinland-Pfalz
Vom 18. September 2020
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